
m GeneroI ..... Iii" ...... -NeummiI.lmzlpfe~ 

Umbruchllindern zugute kommen, unter Einbeziehung vom 16. Dezember 1992 und 48fl03 vom 20. Dezember 1993 
interessierter GeberIänder und Finanzierungsorganisatonen, sowie die Resolutionen des Wirtschafts.. und SoziaJrats 
insbesondere des Entwicklungsprogramms der Vereinten 1992/22 und 1992123 vom 30. Juli 1992 und 1993129 und 
Nationen und der Weltbank, mit dem Ziel, als wesentlichen 1993130 vom 'J:l. Juli 1993 und Kenntnis nehmend von den 
Teil der Entwicklungsanstrengungen wirksame StrafrechIs- Ratsresolutionen 1994/12 und 1994/13 vom 25. Juli 1994, 
pfIegesysteme aufzubauen und zu unteIbalten; 

11. eraucht den Genera1sekretlI ar4Jerdem, die Zusam
menarbeit zwischen der UnlenlbteiIung Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege und dem Programm der Vereinten 
Nationen fIIr die internationale DrogenbeklImpfung zu ver
stArken; 

12. eraucht den Generalsekretärfemer, aIlo erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission fIIr Ver
brechensverhlltung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltung und Strafrechtspflege bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ZU unterstützen und fIIr die entsprechende Koordi
nierung aller einschiligigen Aktivitllten auf diesem Gebiet zu 
sorgen, insbesondere mit der Menschemechtskommission und 
der Snchtstoffkommission; 

13. begrtUJt die Beitrllge, die das Programm geleistet bat, 
indem es im Einklang mit der Resolution 1992/22 des 
Wirtschafts- und SoziaJrats den Stanten auf Ersnchen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhlltung und Strafrechtspflege 
behilflich war, SO auch aufgrund von Ersnchen, die auf dem 
Weg iIber Friedenssicherongseinslitze der Vereinten Nationen 
eingegnngen sind, und ersucht den Generalsekretlir, auch 
weiterhin Grundkmse über die Nonnen und Richtlinien der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege auszuarbeiten, die erforderlichenfalls zur 
Ausbildung von Personal fIIr Friedenssicherongs- und Not
bilfeeins!!tze sowie auf Ersuchen der Mitgliedstaaten fIIr deren 
einzelslaatJiche Facbkrilfte verwendet werden könnten, wie in 
Ratsresolution 1993134 gefordert; 

14. eraucht den Generalsekretär, der Genemiversammbmg 
auf ihrer flinfzigsten 'Thgung einen Sachstandsbericht über die 
DnrchfDhrung dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

4'/15'. Politisehe Erklllruug und Weitaktionsplan von 
Neapel gegen die grenziiberschre organlsleroo 
te KrlmInaIltIit 

Die GeneralverstJllll1l1ung, 

beunruhigt über den raschen Anstieg und die geograpbi
sche Ausbreitung der organisierten Krimina1ität in ihren 
verschiedenen Formen, auf nationaler wie auch auf interna
t1ona1er Ebene, wodurch der Entwicklungsprozeß untergraben, 
die LebensqualitlIt beeintrilchtigt und die Menschenrechte und 
Grandfreiheiten bedroht werden, 

In der Erkenntnis. dnß die wachsende Bedrohung, die von 
der organlsierten Kriminalität aufgrund ihres äußerst destabili
sierenden und kornnnpierenden Einflusses auf grundlegende 
soziale, wirtschaftliche und politische Institutionen ausgeht, 
eine Herausforderung darstellt, die eine vermehrte und wirk
samere internationale Zusammenarbeit erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44rll vom 8. Dezem
ber 1~9, 45/121 und 451123 vom 14. Dezember 1990,47M1 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 461152, in 
der sie die GrundsatzerkIIi und das Aktionsprogramm iIber 
die Schaffung eines wirksamen Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverb1ltung und 
Strafrechtspflege in der An1age zu der genannten Resolution 
gebilligt bat, 

In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der Welt-Minister
konferenz iIber grenzIIherscbre organisierte Kriminalitllt, 
die vom 21. bis 23. November 1994 in Neapel (Itnlien) 
abgehalten wurde, 

sowie In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der vom 
18. bis 20. Juni 1994 in Courmayeur (Italien) abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über die Verhütung und Bekilmp
fung der Geldwllsche und der Verwendung der ErtrIige aus 
Straftaten: ein globaler AnsaIz, die von dem Internationalen 
wissenschaftlichen und fachlichen Beirat des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege und der Regierung Italiens unter der 
Scbirmherrschaf der SekreJariats-Unterahteilung Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege veranstaltet wurde, 

Kenntnis nehmend von den regionalen Initiativen auf 
diesem Gebiet, wie beispielsweise der von den LIIndem der 
Europäischen Union und den mitte1- und osteuroplIische 
Ländern abgehaltenen Konferenz iIber Drogen und organisierte 
Kriminalitllt, deren Ergebnisse in der Berliner Erk1lirung vom 
S. September 1994 festgehalten sind, dem vom 18. bis 
20. August 1994 in Gu4cimo (Costa Rica) abgehaltenen ff1nf
zehnten =::~n der zentralamerikanischen Präsidenten 
und dem • mmen des Sftdasiatischen Verbandes fIIr 
regionale Zusammenarbeit über Suchtstoffe und psychotrope 
Stoffe sowie der Erk1lirunS der im Oktober 1994 in Santiago 
abgehaltenen sech7ebnten Plenartagung der Interamerika
nischen Kommission der Organisation der amerikanischen 
Staaten zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs, 

In der Erkenntnis, daß die grenzüberschreitende 0rganisier
te Krimina1ität allen Lllndern große Sorge bereitet und eine 
konzertierte Antwort der internationalen Gemeinschaft 
erfordert, 

betonend, dnß es notwendig ist, die internationale Zu
sammenarbeit auf allen Ebenen zu stArken und zu verbessern 
und die technische Zusammenarbeit zur UoterstfItzung der 
Staaten bei der BeklImpfung der grenzftberschreitenden 0rga
nisierten Kriminalität wirksamer ZU gestalten, 

1. dankt der Regierung Italiens fiIr die Ausrichtung der 
Welt-Ministerkonferenz iIber grenzIIherscbre organisiCl'
te KriminalitAt; 

2. nimmt mit Dank KenntnIs von den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen der Konferenz'<; 
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3. bi/Ugt die Politische Erklärung und den Weltaktions
plan gegen die grenzllberschreitende organisierte KriminaIi
iIit", die von der Konferenz in Neapel verabschiedet wurden, 
und fordert die Staaten nachdrllcklich auf, sie dringend 
umzusetzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Politische Erklärung 
und den Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzi1ber
schreitende organisierte Kriminalitllt der Kommission für 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege zu ühermitteln, 
damit diese geeignete Maßnahmen ergreift, und empfiehlt 
gleichzeitig, daß dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege 
im Rahmen der Vereinten Nationen höhere Prioritllt einge
räumtwird; 

5. fordert alle Stellen des Systems der Vereinten Natio
nen, einschließlich der Regionalkommissionen und Sonder
mganisationen, sowie die zustlindigen zwischenstaatUc1ten und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrilcklich auf, dem 
Programm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspf1ege bei der ErfU11ung 
seiner Aufgaben ihre volle Unterstützung zu gewllhren; 

6. bUtet die Regierungen, Beiträge zn dem Fonds der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhlitung und Strafrechts
pf1ege zn entrichten, um des Programm in die Lage zn verset
zen, auf die dringendsten Bedllrfnisse der Staaten auf dem 
Gebiet der Verhlitung und Bekllmpfung der grenzüberschrei
tenden organisierten Kriminalitllt einzugehen; 

7. trifft den Beschl14fJ, daß sie auf ihrer fünfzigsten 
Thgung auf der Grundlage der vom General.sekretilr vor
zulegenden Vorschläge zur Änderung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspflege Beschlüsse über die Zuweisung an
gemessener Mittel an das Programm fassen wird, unter 
Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, die den Vereinten 
Nationen gemIiß der Politischen Erklärung und dem Welt
aktionsplan von Neapel übertragen werden; 

8. ersucht die Kommission für Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspf1ege, die Umsetzung der Politischen Er
klärung und des Weltaktionsplans von Neapel einer regel
mäßigen Überprüfung zn unterziehen; 

9. enucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durchfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

94. plenarsitzung 
23. D~er 1994 

49/160. Vorgescblagene ZusammenleguDg des interna
tionalen Forselnmgs- und Ansbßdungsi".UtiIts zur 
Förderung der Frau und des EntwIcklungsfonds 
der Vereinten Nationen fiIr die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/111 vom 20. De
zember 1993, in der sie betont hat, daß das Ziel der Neuglie
derung letztlich sein soll, die Programme zur Förderung der 
Frao zn stärken und die Tlitigkeit des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinst zur Förderung der Frau 
und des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die 

Frau im Hinblick auf ihre FunktiOll8fllhigkeit, Struktor und 
Kostenwirksamkeit effizienter zn gestalten, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/51 des WIrt
schatls- und SoziaJrats vom 3. November 1994, in der der Rat 
betont hat, daß die F6rderong der Frau ein integrierender 
Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungs
prozesses im Rahmen der wiehtigsten weltweiten Fragen sein 
sollte, wie der 'Thilhahe der Frau am Friedensprozeß und an der 
Regierungs- und Verwaltungsfilhrong auf nationaler und inter
nationaler Ebene, sowie einer bestandfl!higen Entwicklung und 
der Gleichstellung der Geschlechter, 

1. nimmt KenntnIs von dem gemIiß Resolution 48/111 
vorgelegten Bericht des Generalsekretlirs"; 

2. nimmt fJl4!Jerdem Kenntnis von den im Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen"" enthaltenen Fragen und Empfehlungen sowie von 
seiner Schlußfolgerung, daß weitere Studien notwendig sind, 
bevor ein endgil1tiger BeschluB über die Frage der vorgescbla
genen Zusammenlegung gefaßt werden kann; 

3. legt dem GeneralsekretIi eindrlngUch 1U1he, geeignete 
Maßnahmen zn eIgIeifen, dsmit den von der Generaiversanun
lung in Resolution 48/111 und vom Wlrtschafts- und Sozialrnt 
in seiner Resolution 1994/51 zum Ausdruck gebrachten 
Ersuchen und Empfehlungen Folge geleistet wird; 

4. ersucht den Genera1sekretl!r, dem Wirtschafts- und 
SoziaIrat über den Berstenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen einen aktualisierten Bericht vorzu1egen; der 
unter anderem die in dem Ratsbeschluß 1993fl35 vom Xl.1uli 
1993 und in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 48/111 
erbetenen InformatIonen sowie die vom Beratenden Ausschuß 
erbetenen zlIsIitz1lchen Informationen enthält; 

5. enucht den Wlrtschatls- und Sozialrat, auf einer 
wiederaufgenommenen Thgung, die nach der Vierten Welt
frauenkonferenz: Maßna1unen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und vor der Behaodl,mg des Punktes 
über die F6rdenmg der Frau im Dritten Ausschuß der General
versammlung auf der fünfzigsten Thgung stattfinden soll, die 
Frage erneut zu prüfen und dabei die Er6rterungen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer nenn
unddreißigsten Tagung, der Vierten Weltfrauenlrouferenz und 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen über inatitutionelle Vorkehrungen im System der 
Vereinten Natinnen zur Förderung der Frau zn berücksichti
gen; 

6. beschließt. auf ihrer fünfzigsten Tagung einen endgiIl
tigen BeschluB über die vorgeschlagene 7lJsammelllegung des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau und des Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau zu fassen und dabei die Empfehlungen 
des Wlrtschatls- und Sozialrnts und die Er6rterungen der 
Kommission fiII' die Rechtsstellung der Frau auf ihrer 
neununddreißigsten" Thgung sowie der Vierten Weltfrauen
konferenz Ober die institutionellen Vorkehrungen im Ra1unen 
des Systems der Vereinten Nationen zur F6rdenmg der Frau zu 
berücksichtigen; 

" A/49l!17-E/1994/103. 
" A/49136S-E/1994/119. 




